GEMEINDE EFFELTRICH

NIEDERSCHRIFT UBER DIE OFFENTLICHE
1.SITZUNG DES GEMEINDERATES EFFELTRICH

Sitzungsdatum: Montag, 18.05.2026
Beginn: 19:00 Uhr

Ende 22:00 Uhr

Ort: im Pfarrsaal Effeltrich

ANWESENHEITSLISTE

1. Birgermeister
Lepper, Peter

Mitglieder des Gemeinderates

Bertholdt, Christine
Dittrich, Heidemarie
Heimann, Kathrin
Herzog, Jens
Herzog, Stephanie
Hubich, Sebastian
Huppmann, Marco
Kupfer, Tobias
Leuthauler, Jan
Meister, Corinna
Miiller, Georg
Nutzel, Jorg
Steiner, Christoph
Steinert, Johannes

Schriftfiihrer

Kihlwein, Mario Geschéftsleiter

Abwesende und entschuldigte Personen:
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Erster Burgermeister Peter Lepper erdffnet um 19:00 Uhr die 6ffentliche 1.Sitzung des
Gemeinderates Effeltrich, begrif3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgeméale Ladung und
Beschlussfahigkeit des Gemeinderates Effeltrich fest.

OFFENTLICHE SITZUNG

1 Vereidigung des ersten Biirgermeisters

Zu Beginn der Sitzung ist der erste Blrgermeister zu vereidigen. Die Eidesleistung entfallt nur
dann, wenn der erste Burgermeister in seinem Amt bestatigt oder ein weiterer Burgermeister
zum ersten Blrgermeister gewahlt wurde (vgl. Art. 27 Abs. 4 KWBG).

Der Vorsitzende Peter Lepper ist in seinem Amt bestatigt worden.

Eine Vereidigung entfallt somit.

Zur Kenntnis genommen

2 Vereidigung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder

Die neugewahlten Gemeinderatsmitglieder sind durch den ersten Blrgermeister gemaf Art. 31
Abs. 4 GO in feierlicher Form zu vereidigen. Die Eidesformel ist in Art. 31 Abs. 4 Satz 2 GO
enthalten, wobei auch hier anstelle eines Eides ein Geldbnis moglich ist und der Zusatz ,so
wahr mir Gott helfe* entfallen kann (vgl. Art. 31 Abs. 4 Satze 3 und 4 GO). Die Verweigerung
der vollstandigen Eidesleistung flhrt zum Verlust des Amtes (Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs.
3Satz 2 GLKrWG).

Den Eid nimmt der erste Burgermeister ab.
Die folgenden neugewahlten Gemeinderatsmitglieder legen den Eid ab:

Kupfer Tobias
Huppmann Marco
Steiner Christoph
Meister Corinna
Herzog Stephanie
LeuthaufRer Jan

Die Eidesformel lautet:

»lch schwore Treue dem Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung
des Freistaates Bayern. Ich schwore, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten
gewissenhaft zu erflllen. Ich schwore, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren
Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.”

Zur Kenntnis genommen

Beschlussfassung uber die Zahl der weiteren Bilirgermeister und
Biirgermeisterinnen
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Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO ist aus der Mitte des Gemeinderats mindestens ein weiterer
Burgermeister (der ,zweite Burgermeister®) in geheimer Abstimmung zu wahlen. Auf diese Wahl
ist in der Tagesordnung zur konstituierenden Sitzung ausdrticklich hinzuweisen (Art. 51

Abs. 3 Satz 2 GO). Entsprechendes gilt ggf. fir die Wahl eines dritten Blrgermeisters. Es
handelt sich also um zwei getrennte Tagesordnungspunkte und Wahlen. Wahlbar sind die
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, welche die Voraussetzungen fur die Wahl zum

ersten Burgermeister erflllen (Art. 35 Abs. 2 Satz 1 GO in Verbindung mit Art. 39 GLKrWG). Es
wurden, fur die Wahl(en) im Vorfeld der Sitzung Stimmzettel mit allen Ratsmitgliedern, die die
Wahlbarkeitsvoraussetzungen erflllen, vorbereitet. Fir das Wahlverfahren gilt Art. 51 Abs. 3
GO (vgl. auch § 26 / § 31 der Geschaftsordnungsmuster fir kleinere

/ grélkere Gemeinden). Die Befangenheitsvorschrift des Art. 49 Abs. 1 GO ist bei Wahlen nicht
anwendbar (vgl. Art. 49 Abs. 2 Nr. 1 GO). Im Anschluss an die Wahl und nach Annahme der
Wahl (vgl. Art. 9 KWBG) sind die weiteren Burgermeister nach Art. 27 KWBG durch den ersten
Blrgermeister zu vereidigen.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliel3t, die Zahl der weiteren Blirgermeister auf 2 festzulegen. Es soll
einen zweiten Blrgermeister sowie einen dritten Birgermeister in der Gemeinde Effeltrich
geben.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

4 Wahl des zweiten Blrgermeisters/der zweiten Biirgermeisterin

Wahl des zweiten Bilirgermeisters:

Der Gemeinderat wahlt aus seiner Mitte fur die Dauer seiner Wahlzeit einen oder zwei weitere
Birgermeister. Weitere Blrgermeister sind Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere
Birgermeister), wenn nicht der Gemeinderat durch Satzung bestimmt, dass sie Beamte auf Zeit
sein sollen (berufsmafige weitere Blrgermeister).

Zum weiteren BUrgermeister sind die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wahlbar, welche
die Voraussetzungen fur die Wahl zum ersten Blrgermeister erfillen. Die Wahl erfolgt in
geheimer Abstimmung (Art. 51 Abs. 3 GO ), jedoch in offentlicher Sitzung (Art. 52 Abs. 2
Satz 1 GO).

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Sie sind nur gultig, wenn samtliche
Mitglieder unter Angabe des Gegenstands geladen sind und die Mehrheit von ihnen anwesend
und stimmberechtigt ist. Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen
Stimmen erhalt. Neinstimmen und leere Stimmzettel sind unguiltig. Ist mindestens die Halfte der
abgegebenen Stimmen ungdltig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen guiltig und erhalt keiner der Bewerber mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen
Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den héchsten Stimmenzahlen ein.
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.

Der Vorsitzende ernennt zwei Mitglieder des Gemeinderates sowie den Geschaftsleiter zu
Mitgliedern des Wahlausschusses.

- Kathrin Heimann
- Tobias Kupfer
- Mario Kiihlwein

Die Gemeinderatsmitglieder sind bei ihrer Wahl nicht an Vorschlage fiir die Wahl der weiteren
Birgermeister gebunden. Sie kdnnen auch ein Gemeinderatsmitglied wahlen, das in der
betreffenden Gemeinderatssitzung nicht anwesend ist. Werden fir die Wahl Stimmzettel
verwendet, so muss daher entweder zusatzlich zu den Namen der vorgeschlagenen Mitglieder
eine freie Zeile vorgesehen werden, in die ein anderer Name handschriftlich eingetragen
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werden kann, oder es mussen von vornherein auf dem Stimmzettel die Namen aller wahlbaren
Gemeinderatsmitglieder zum Ankreuzen aufgefuhrt werden.

An die Mitglieder des Gemeinderates werden Stimmzettel verteilt (auf den Stimmzettel sind die
Namen aller wahlbaren Gemeinderatsmitglieder zum Ankreuzen aufgeflhrt). Herr Lepper
fordert zur Abgabe der Stimmzettel auf. Die Stimmzettel sind zusammengefaltet in einer
Wabhlurne gesammelt worden.

Nach Beendigung der Stimmabgabe hat der Wahlausschuss folgendes festgestellt.

1. Beider Wahl waren 15 Mitglieder des Gemeinderates anwesend.

2. 15 Mitglieder des Gemeinderates haben ihren Stimmzettel abgegeben.

3. Die Zahlung der ungeoéffneten Stimmzettel hat ergeben, dass die Zahl der Stimmzettel mit
der Zahl der Personen die abgestimmt haben, Ubereinstimmt.

Der Vorsitzende 6ffnet die Stimmzettel einzeln und liest sofort nach der Offnung den Inhalt
jedes Stimmzettels vor. Nach Abschluss der Wahlhandlung wird folgendes Ergebnis festgestellt.

1. Abgegebene Stimmzettel 15 Stimmzettel
2. hiervon unglltige Stimmzettel 0 Stimmzettel
3. hiervon glltige Stimmzettel 15 Stimmzettel

Von den giiltigen Stimmzetteln entfallen auf

e  Christine Bertholdt 10 Stimmzettel
e  Christoph Steiner 5 Stimmzettel

Der Vorsitzende stellt fest, dass Christine Bertholdt zum ehrenamtlichen 2. Blrgermeister
gewahlt worden ist und verkiindet dieses Wahlergebnis. Er fragt die Gewahlte, ob sie die Wahl
zur ehrenamtlichen 2. Blrgermeisterin annimmt. Die Annahme der Wahl muss gemaf Art. Art. 9
i.vV.m. Art. 1 Abs. 2 Ziffer 1 KWBG schriftlich erfolgen. Die Gewahlte hat eine schriftliche
Erklarung Uber die Annahme der Wahl unterzeichnet.

Zur Kenntnis genommen

5 Wabhl des dritten Biirgermeisters/der dritten Biirgermeisterin

Wahl des dritten Burgermeisters:

Der Gemeinderat wahlt aus seiner Mitte fir die Dauer seiner Wahlzeit einen oder zwei weitere
Birgermeister. Weitere Blrgermeister sind Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere
Blrgermeister), wenn nicht der Gemeinderat durch Satzung bestimmt, dass sie Beamte auf Zeit
sein sollen (berufsmafige weitere Blrgermeister).

Zum weiteren Blrgermeister sind die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wahlbar, welche
die Voraussetzungen fir die Wahl zum ersten Birgermeister erfullen. Die Wahl erfolgt in
geheimer Abstimmung (Art. 51 Abs. 3 GO ), jedoch in offentlicher Sitzung (Art. 52 Abs. 2
Satz 1 GO).

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Sie sind nur gultig, wenn samtliche
Mitglieder unter Angabe des Gegenstands geladen sind und die Mehrheit von ihnen anwesend
und stimmberechtigt ist. Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen
Stimmen erhalt. Neinstimmen und leere Stimmzettel sind ungultig. Ist mindestens die Halfte der
abgegebenen Stimmen ungliltig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gultig und erhalt keiner der Bewerber mehr als die Halfte der abgegebenen gultigen
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Stimmen, so tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den hochsten Stimmenzahlen ein.
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.

Der Vorsitzende ernennt zwei Mitglieder des Gemeinderates sowie den Geschaftsleiter zu
Mitgliedern des Wahlausschusses.

- Kathrin Heimann
- Tobias Kupfer
- Mario Kiihlwein

Die Gemeinderatsmitglieder sind bei ihrer Wahl nicht an Vorschlage fiir die Wahl der weiteren
Birgermeister gebunden. Sie kdnnen auch ein Gemeinderatsmitglied wahlen, das in der
betreffenden Gemeinderatssitzung nicht anwesend ist. Werden fur die Wahl Stimmzettel
verwendet, so muss daher entweder zusatzlich zu den Namen der vorgeschlagenen Mitglieder
eine freie Zeile vorgesehen werden, in die ein anderer Name handschriftlich eingetragen
werden kann, oder es mussen von vornherein auf dem Stimmzettel die Namen aller wahlbaren
Gemeinderatsmitglieder zum Ankreuzen aufgefiihrt werden.

An die Mitglieder des Gemeinderates werden Stimmzettel verteilt (auf den Stimmzettel sind die
Namen aller wahlbaren Gemeinderatsmitglieder zum Ankreuzen aufgeflhrt). Herr Lepper
fordert zur Abgabe der Stimmzettel auf. Die Stimmzettel sind zusammengefaltet in einer
Wahlurne gesammelt worden.

Nach Beendigung der Stimmabgabe hat der Wahlausschuss folgendes festgestellt.

4, Beider Wahl waren 15 Mitglieder des Gemeinderates anwesend.

5. 15 Mitglieder des Gemeinderates haben ihren Stimmzettel abgegeben.

6. Die Zahlung der ungedffneten Stimmzettel hat ergeben, dass die Zahl der Stimmzettel mit
der Zahl der Personen die abgestimmt haben, Ubereinstimmt.

Der Vorsitzende 6ffnet die Stimmzettel einzeln und liest sofort nach der Offnung den Inhalt
jedes Stimmzettels vor. Nach Abschluss der Wahlhandlung wird folgendes Ergebnis festgestellt.

4. Abgegebene Stimmzettel 15 Stimmzettel
5. hiervon ungultige Stimmzettel 0 Stimmzettel
6. hiervon glltige Stimmzettel 15 Stimmzettel

Von den gliltigen Stimmzetteln entfallen auf

e Jens Herzog 10 Stimmzettel
e  Christoph Steiner 5 Stimmzettel

Der Vorsitzende stellt fest, dass Jens Herzog zum ehrenamtlichen 3. Burgermeister gewahlt
worden ist und verklindet dieses Wahlergebnis. Er fragt den Gewahlten, ob er die Wahl zum
ehrenamtlichen 3. Burgermeister annimmt. Die Annahme der Wahl muss gemaf Art. Art. 9
i.V.m. Art. 1 Abs. 2 Ziffer 1 KWBG schriftlich erfolgen. Der Gewahlte hat eine schriftliche
Erklarung Gber die Annahme der Wahl unterzeichnet.

Zur Kenntnis genommen

Vereidigung der gewahlten weiteren Bilirgermeister und weiteren
Burgermeisterinnen

Vereidigung des gewdahlten zweiten Bilirgermeisters:
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Die Eidesformel ist Art. 27 Abs.1 KWBG zu entnehmen. Der Diensteid kann ohne die Worte ,so
wahr mir Gott helfe” geleistet werden; mdoglich ist auch, anstelle der Worte ,ich schwore® die
Worte ,ich gelobe“ zu sprechen oder das Geldbnis mit einer dem Bekenntnis einer
Religionsgemeinschaft oder der Uberzeugung einer Weltanschauungsgemeinschaft
entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten (Art. 27 Abs. 2 KWBG).

Den Eid nimmt der erste Blrgermeister Peter Lepper ab.

Als zweite Burgermeisterin wird Frau Christine Bertholdt vereidigt:

Die Eidesformel lautet:

,lch schwore Treue dem Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung
des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfillung meiner

Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.”

Vereidigung des gewahlten dritten Blirgermeisters:

Die Eidesformel ist Art. 27 Abs.1 KWBG zu entnehmen. Der Diensteid kann ohne die Worte ,so
wahr mir Gott helfe” geleistet werden; mdoglich ist auch, anstelle der Worte ,ich schwore® die
Worte ,ich gelobe“ zu sprechen oder das Geldbnis mit einer dem Bekenntnis einer
Religionsgemeinschaft oder der Uberzeugung einer Weltanschauungsgemeinschaft
entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten (Art. 27 Abs. 2 KWBG).

Den Eid nimmt der erste Blrgermeister Peter Lepper ab.

Als dritter Burgermeister wird Herr Jens Herzog vereidigt:

Die Eidesformel lautet:

,lch schwore Treue dem Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung
des Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfillung meiner
Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.”

Zur Kenntnis genommen

7 Bildung von Ausschiissen

Ob und wenn ja welche Ausschisse gebildet werden, liegt grundsatzlich in der Entscheidung
des Gemeinderats (vgl. dazu die §§ 7 bis 10 der Geschéaftsordnung). Die Bestimmung der
GroRe der Ausschusse liegt ebenfalls grundsatzlich im Ermessen des Gemeinderats
(Ausnahme: Rechnungsprufungsausschuss, vgl. Art. 103 Abs. 2 GO). Eine Untergrenze sieht
das Gesetz nicht vor, allerdings durfen ,ansehnlich groRe Gruppen® im Gemeinderat von der
Mitwirkung im Ausschuss nicht ausgeschlossen sein, weil sonst dem Spiegelbildlichkeitsprinzip
nach Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO nicht Rechnung getragen wirde. Umgekehrt muss der
Ausschuss aber auch nicht so gro3 sein, dass jede noch so kleine Gruppierung im Ausschuss
vertreten ist.

In der vergangenen Wahlperiode wurden die folgenden Ausschisse gebildet:
- Bau- und Umweltausschuss (vorberatend)

- Haupt- und Finanzausschuss (vorberatend)
- Rechnungsprifungsausschuss

Beschluss:
Der Gemeinderat beschliel3t, die nachfolgenden Ausschisse zu bilden:
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- Bau- und Umweltausschuss (vorberatend)

Anwesend: 15 Ja: 15 Nein: O

- Haupt- und Finanzausschuss (vorberatend)
Anwesend: 15 Ja: 0 Nein: 15

- Rechnungsprifungsausschuss

Anwesend: 15 Ja: 15 Nein: O

Einstimmig beschlossen

Fraktionen in der Gemeinde Effeltrich; Mitteilung von
Stellvertretern sowie Vorsitzenden

Gemeinderatsmitglieder kénnen sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen
zusammenschlieBen. 2Eine Fraktion muss mindestens 2 Mitglieder haben. 3Die Bildung und
Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertrung sind dem ersten
Blrgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Gemeinderat.

Die einzelnen Fraktionen benannten bzw. benennen folgende Fraktionsvorsitzende und
Stellvertreter.

a) FW-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: Jens Herzog
Stellvertreter: Jorg Nutzel

b) DEL-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: Kathrin Heimann
Stellvertreter: Sebastian Hubich

c) CSU/UWG-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: Christine Bertholdt
Stellvertreter: Johannes Steinert

Zur Kenntnis genommen

Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Der Entwurf der Satzung zur Regelung von Fragen des oOrtlichen
Gemeindeverfassungsrechts wurde den Gemeinderatsmitgliedern bereits mit der
Sitzungsladung als Tischvorlage zur Verfugung gestellt.

Beschluss:
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Der Gemeinderat beschlie3t den Entwurf der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen
Gemeindeverfassungsrechts der Gemeinde Effeltrich als Satzung. Der Satzungsentwurf ist
Bestandteil des Beschlusses und wird diesem als Anlage beigefligt.

Es werden folgende Anderungen beschlossen:

- § 3 Abs. 2 die Entschadigung (Sitzungsgeld) wird auf 50,-- € sowie 20,00 € je volle
Stunde festgelegt

- § 3 Abs. 3 selbstandig 35,00 € pro volle Stunde festgelegt.
Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Erlass einer Geschaftsordnung fiir den Gemeinderat der Gemeinde

10 Ettelirich

Der Entwurf der Geschéaftsordnung fir den Gemeinderat der Gemeinde Effeltrich wurde den
Gemeinderatsmitgliedern bereits mit der Sitzungsladung als Tischvorlage zur Verfligung
gestellt. Der Entwurf entspricht der Mustergeschaftsordnung des Bayerischen Gemeindetages
und wurde nur auf die gemeindlichen Belange angepasst.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliet den vorliegenden Entwurf der Mustergeschaftsordnung als
Geschéftsordnung fur den Gemeinderat Effeltrich. Der Entwurf der Geschéaftsordnung ist
Bestandteil des Beschlusses und wird diesem als Anlage dem Original dieser Niederschrift
beigeflgt.

Folgende Anderung ist aufzunehmen:
Zu § 29 wird der Absatz (11) erganzt:

Nach 22:30 Uhr soll kein neuer Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen werden. Es sind maximal
zu zwei Tagesordnungspunkten externe Vortragende einzuladen.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Festsetzung der Dienstaufwandsentschadigung fur den ersten

- Birgermeister ab dem 01.05.2026

Der Beamte oder die Beamtin auf Zeit erhalt fur die durch das Amt bedingten
Mehraufwendungen in der Lebensfiihrung eine angemessene Dienstaufwandsentschadigung
(Telefon- und Portokosten auch Bewirtungen, Aufmerksamkeiten (Geschenke) und ahnliche
Auslagen). 2Sie muss sich innerhalb der in Anlage 2 bestimmten Betrage halten. Die Anlage 2
liegt im Ratsinformationssystem anbei. 3Der anzuwendende Rahmensatz bestimmt sich nach
der letzten vom Landesamt fir Statistik fortgeschriebenen und friiher als drei Monate vor der
Wahl veréffentlichten  Einwohnerzahl. “Die nach Art. 48 Abs. 1 zustehende
Reisekostenvergutung fur Reisen innerhalb des Gebiets des Dienstherrn ist mit der
Dienstaufwandsentschadigung abgegolten; das gilt nicht fur Fahrkostenerstattung und
Wegstrecken- und Mitnahmeentschadigung.

Die Dienstaufwandsentschadigung soll auf einen monatlichen Betrag pauschaliert werden.

Nach der Anlage 2 bestimmt sich der Rahmensatz einer kreisangehdrigen Gemeinde von
267,14 € bis 878,10 €.

Die Verwaltung empfiehlt hier 267,14 € monatlich festzulegen.
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Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief’t, eine monatliche Dienstaufwandsentschadigung von 267,14 € zu
gewahren.

Einstimmig beschlossen Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14 Personlich beteiligt: 1

12

Festsetzung der Entschadigung fiir den ehrenamtlichen 2.
Burgermeister ab dem 01.05.2026

Die weiteren ehrenamtlichen Burgermeister haben neben der als Gemeinderatsmitglied
gewahrten Entschadigung einen Anspruch auf weitere Entschadigung nach dem Mal der
Inanspruchnahme als weiterer Blrgermeister (vgl. Art. 53 Abs. 4, Art. 54 KWBG).

In der vergangenen Periode ist dem 2. Blrgermeister folgende Entschadigung gewahrt worden.

1.

Die laufende monatliche Entschadigung betragt 150,00 €. Mit dieser Entschadigung sind
alle Dienstgeschéafte abgegolten, die nicht unter Nr. 2 fallen. Die laufende Entschadigung
betragt derzeit auf Grund von Lohnsteigerungen 165,78 -- € monatlich.

Neben der Entschadigung nach Nr. 1 dieses Beschlusses wird im Falle der Vertretung des
1. Birgermeisters bei Urlaub oder Krankheit ab dem 3. Vertretungstag eine Entschadigung
von 1/30 der monatlichen Entschadigung des 1. Blrgermeisters je Vertretungstag gewahrt.
Auf diesen Betrag sind die Entschadigungen anzurechnen, die dem 2. Burgermeister fur
den gleichen Zeitraum als Gemeinderatsmitglied zustehen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief3t, folgende Entschadigung fir den ehrenamtlichen 2. Burgermeister.

1.

Die laufende monatliche Entschadigung betragt 250,00 €. Mit dieser Entschadigung sind
alle Dienstgeschéafte abgegolten, die nicht unter Nr. 2 fallen.

Neben der Entschadigung nach Nr. 1 dieses Beschlusses wird im Falle der Vertretung des
1. Birgermeisters bei Urlaub oder Krankheit ab dem 3. Vertretungstag eine Entschadigung
von 1/30 der monatlichen Entschadigung des 1. Burgermeisters je Vertretungstag gewahrt.
Auf diesen Betrag sind die Entschadigungen anzurechnen, die dem 2. Blrgermeister fur
den gleichen Zeitraum als Gemeinderatsmitglied zustehen.

Der zweite Burgermeister nimmt an der Abstimmung wegen personlicher Beteiligung gemaf
Art. 49 Abs. 1 Satz 1 GO nicht teil.

Einstimmig beschlossen Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14 Personlich beteiligt: 1

13

Festsetzung der Entschadigung fiir den ehrenamtlichen 3.
Biirgermeister ab dem 01.05.2026

Die weiteren ehrenamtlichen Burgermeister haben neben der als Gemeinderatsmitglied
gewahrten Entschadigung einen Anspruch auf weitere Entschadigung nach dem MafR der
Inanspruchnahme als weiterer Blrgermeister (vgl. Art. 53 Abs. 4, Art. 54 KWBG).

In der vergangenen Periode ist dem 3. Blrgermeister folgende Entschadigung gewahrt worden.
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3. Die laufende monatliche Entschadigung betragt 105,00 €. Mit dieser Entschadigung sind
alle Dienstgeschéafte abgegolten, die nicht unter Nr. 2 fallen. Die laufende Entschadigung
betragt derzeit auf Grund von Lohnsteigerungen 120,95 -- € monatlich.

4. Neben der Entschadigung nach Nr. 1 dieses Beschlusses wird im Falle der Vertretung des
1. Burgermeisters bei Urlaub oder Krankheit ab dem 3. Vertretungstag eine Entschadigung
von 1/30 der monatlichen Entschadigung des 1. Blrgermeisters je Vertretungstag gewahrt.
Auf diesen Betrag sind die Entschadigungen anzurechnen, die dem 3. Blurgermeister fur
den gleichen Zeitraum als Gemeinderatsmitglied zustehen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief3t, folgende Entschadigung fur den ehrenamtlichen 3. Blrgermeister.

3. Die laufende monatliche Entschadigung betragt 180,00 €. Mit dieser Entschadigung sind
alle Dienstgeschéafte abgegolten, die nicht unter Nr. 2 fallen.

4. Neben der Entschadigung nach Nr. 1 dieses Beschlusses wird im Falle der Vertretung des
1. Blrgermeisters bei Urlaub oder Krankheit ab dem 3. Vertretungstag eine Entschadigung
von 1/30 der monatlichen Entschadigung des 1. Burgermeisters je Vertretungstag gewahrt.
Auf diesen Betrag sind die Entschadigungen anzurechnen, die dem 3. Blrgermeister fir
den gleichen Zeitraum als Gemeinderatsmitglied zustehen.

Der dritte Blrgermeister nimmt an der Abstimmung wegen personlicher Beteiligung gemaf Art.
49 Abs. 1 Satz 1 GO nicht teil.

Einstimmig beschlossen Ja: 13 Nein: 0 Anwesend: 13 Personlich beteiligt: 2

Berechnung der Sitzverteilung sowie Bestellung der Mitglieder in

00 den Ausschiissen und Verbanden;

Die zu bildenden Ausschisse und die Anzahl der Mitglieder ist in § 2 Abs. 1 und 2 der Satzung
zur Regelung von Fragen des Gemeindeverfassungsrechts festgelegt. Das anzuwendende
Verfahren Sainte-Lagué/Schepers Uber die Sitzverteilung ist in § 7 der Geschéaftsordnung fur
den Gemeinderat Effeltrich festgelegt. Neben den vom Gemeinderat gebildeten Ausschiissen
gibt es weitere Verbande, in denen Mitglieder des Gemeinderates zu entsenden sind, dabei
sind die Anzahl der zu entsendenden Mitglieder gesetzlich bzw. verbandsrechtlich geregelt.

Im Folgenden wird eine Vergleichsberechnung nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren, dem Saint
Laguee/Schepers und dem d Hondtschen-Verfahren dargestellt.

In den Ausschiissen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des oOrtlichen
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen
unter Bertcksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemal ihren Vorschlagen nach
dem Verhaltnis ihrer Starke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne
dieser Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion, Gruppe oder
Ausschussgemeinschaft angehdren. 2Die Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-
Lagué/Schepers verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion,
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter
geteilt, bis so viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind.
4Jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft
ein Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die hochste Teilungszahl aufweist. "Haben Fraktionen,
Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz,
so entscheidet das Los. °©®Wird durch den Austritt oder Ubertritt von
Gemeinderatsmitgliedern das urspringliche Starkeverhaltnis der im Gemeinderat
vertretenen Fraktionen und Gruppen verandert, so sind diese Anderungen nach den Satzen
2 bis 4 auszugleichen; haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften
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den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 'Das in Satz 2
festgelegte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Sitzverteilung im Einzelfall zu einer
Uberaufrundung einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten einer
anderen fiihrt und diese Uberaufrundung durch alternative Verfahren (Hare-Niemeyer oder
d’Hondt) vermieden wird, ohne dass jene Verfahren zu einer Unterreprasentation anderer
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften in Bezug auf deren rechnerische
Sitzanteile fiihren. 8Eine Uberaufrundung im Sinne von Satz 7 liegt vor, wenn das
Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine
Aufrundung um mehr als 0,99 der dieser nach der strengen Proportionalberechnung
zustehenden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt oder bewirken kann. °Bei Anwendung des
alternativen Verfahrens nach Hare-Niemeyer wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden
Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt; jede
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhalt zunachst so viele Sitze, wie ganze
Zahlen auf sie entfallen; die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der
hochsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen,
Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 1°Bei Anwendung des alternativen
Verfahrens nach d’"Hondt wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder
Ausschussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt, bis so
viele Teilungszahlen ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; jeder Fraktion,
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt,
wie sie jeweils die hdchste Teilungszahl aufweist.

1. Bau-und Umweltausschuss

e  Gesamtmitglieder: 6
e Vorsitzende: 1 = Erster Birgermeister
e Zu vergebende Ausschusssitze: 5 Gemeinderatsmitglieder
5| €
Los-Chance | € )
Znummcrulah.nng Hanpvh::pn

(shne Info Zuldssigkeit Verfahren Pattauflésung

Patt

s =2 Sitze  Auflsung e Aufldsung Sitze Aufidsun

WAHR loder2 OK OK OK 2 2 2 DEL 7.465
WAHR loder2 OK OK OK 2 2 2 csU 7.301
WAHR loder2 OK OK OK I 1 1 Fy 7.211
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH
FALSCH

DEL B
csu 5
FW 4

o
o
=
o
=
o
=

S oD olDomoo oo
Q
=
o
=
Q
=
O o ooocooooo

Summe 14 — = 2 = 5 0| 5 0| 5 0| 21.977

FW 1
DEL 2
CSu 2

Folgende Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses werden bestimmt:

Partei Mitglied Vertreter

Csu Kupfer Tobias Bertholdt Christine
CsuU Huppmann Marco Leuthauser Jan
DEL Heimann Kathrin Mdller Georg
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DEL

Dittrich Heidemarie

Steiner Christoph

FW

Nutzel Jorg

Meister Corinna

2. Rechnungspriifungsausschuss

14

5

LSl Schritt 1a
LSl Schritt 2a
Lol Schritt 2c

Los-Chance

Zusammensetzung Hauptorgan z g ey e ‘
s e haften) Info Zuldssigkeit Verfahren Pattauflgsung
2 ten: Patt i
3 ? terium | Sitze Auflésung Sitz i\

DEL 5 WAHR 1 oder 2 OK OK OK 2 2 DEL 7.465

csu 5 WAHR 1 oder 2 OK OK OK 2 2 CSU 7.301

FW 4 WAHR loder2 OK OK OK 1 1 FW 7.211
FALSCH 0 OK OK OK
FALSCH 0 0K OK OK 0]
FALSCH 0 OK OK OK 0
FALSCH 0] OK ©OK 0K 0
FALSCH 0 OK OK OK 0
FALSCH o 0K OK OK 0
FALSCH o] OK OK OK 0|
FALSCH (0] 0K OK ©K 0
FALSCH 0 OK 0K OK 0|
FALSCH (] 0K OK OK 0
FALSCH 0 OK OK OK 0|
FALSCH 0 0K 0K 0OK 0

Summe 14 — — — — 5 0| 0| 5 0| 21.977

e Zuvergebende Ausschusssitze, Gesamtmitglieder 5

e Vorsitzender 1 Ausschussmitglied

e Davon FW: 1

e Davon DEL: 2

e Davon CSU: 2

Folgende Mitglieder des Rechnungsprifungsausschusses werden bestimmt:

Partei Mitglied Vertreter

CSU Bertholdt Christine Steinert Johannes
CsuU Leuthauser Jan Huppmann Marco
DEL Hubich Sebastian Dittrich Heidemarie
DEL Muller Georg Heimann Kathrin
FW Herzog Jens Herzog Stephanie

3. Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich

Gemal Art. 6 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung besteht die Gemeinschaftsversammlung
aus den Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Vertreter sind die ersten Blrgermeister und je ein

Gemeinderatsmitglied. Fur jedes volle Tausend ihrer Einwohner entsenden die
Mitgliedsgemeinden ein weiteres Gemeinderatsmitglied.

e  Gesamtmitglieder: 7

e Zu entsendende Mitglieder Gemeinde Effeltrich: 4

e Gesetzliches Mitglied: 1. Burgermeister

e Zuvergebende Ausschusssitze: 3 Gemeinderatsmitglieder

e Zu vergebende Ausschusssitze: 3

e Davon FW: 1

e Davon DEL: 1
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e Davon CSU: 1

L=l Schritt 1a
Ll Schritt 2a
Ll Schritt 2¢
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FALSCH 0 oK OK OK
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FALSCH
FALSCH
FALSCH
3 = = (2= = 3 0| 3 0| 3 o [= 21.97

coocoocooooo
(=}
=
(=}
=
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=
Ndloo oo ooooooo

Summe 14

Folgende Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung werden bestimmt:

Partei Mitglied Vertreter

FW Nutzel Jorg Herzog Jens
DEL Hubich Sebastian Heimann Kathrin
CSsu Bertholdt Christine Leuthauser Jan

4, Zweckverband zur Wasserversorgung der Leithenberggruppe

Gemall § 6 Abs. 2 der Verbandssatzung richtet sich die Zahl der Vertreter, die ein
Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, nach der in seinem Gebiet
verbrauchten Wassermenge. Je volle 20.000 cbm verbrauchten Wassers ergeben das Recht
einen Vertreter zu entsenden. Ergibt sich ein Rest von mehr als 10.000 cbm so darf ein weiterer
Verbandsrat entsandt werden. Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens einen
Verbandsrat. Die Berechnung wird fur jede kommunale Wahlperiode neu vorgenommen. Dabei
ist der Wasserverbrauch der dem Jahr der Kommunalwahl vorangegangenen drei Jahre
zugrunde zu legen. Der Gemeinde Effeltrich stehen mit dem Ortsteil Gaiganz bei dem
errechneten durchschnittlichen Jahresverbrauch von 131.386 cbm 7 Verbandsrate zu.

Vertreter sind die ersten Burgermeister und die weiteren Gemeinderatsmitglieder. Neben dem
Ersten Blrgermeister stehen der Gemeinde Effeltrich 6 Sitze zu.

Der Gemeinderat wendet hier fir die Besetzung der Ausschisse § 6 der GeschO an.

e  Gesamtmitglieder: 27

¢ Zu entsendende Mitglieder Gemeinde Effeltrich: 7

o  Gesetzliches Mitglied: Erster Burgermeister

e Zu vergebende Ausschusssitze: 6 Gemeinderatsmitglieder
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14
6|
Los-Chance

LSl Schritt 1a
Lol Schritt 2a
Ll Schritt 2¢

DEL WAHR DEL 7.465
csu TR wAHR | 2oder2 st 7.301
W 71 WAHR | 1oder2 W 7.211
FALSCH o
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FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
FALSCH 0 0
Summe 6 E= s fo 6 0| 6 o 6 o |- 21.977

Folgende Mitglieder Zweckverbandes zur Wasserversorgung werden bestimmt:

Partei Mitglied Vertreter

DEL Heimann Kathrin Dittrich Heidemarie
DEL Steiner Christoph Muller Georg

Csu Kupfer Tobias Steinert Johannes

Csu Huppmann Marco Bertholdt Christine
FW Herzog Jens Herzog Stephanie

FW Nitzel Jorg Meister Corinna

5. Abwasser- und Gewasserunterhaltungsverband Mittlere Regnitz (AGV)

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Vertreter sind
die ersten Birgermeister und die weiteren Gemeinderatsmitglieder. Neben dem Ersten
Blrgermeister stehen der Gemeinde Effeltrich 1 Sitz zu.

Der Gemeinderat wendet hier fir die Besetzung der Ausschisse § 6 der GeschO an.

Gesamtmitglieder: 13

Zu entsendende Mitglieder Gemeinde Effeltrich: 2

Gesetzliches Mitglied: Erster Blrgermeister
Zu vergebende Ausschusssitze: 1 Gemeinderatsmitglied

LSl Schritt 1a
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Bl Schritt 2¢
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Nunmehr wird folgender Losentscheid durchgefihrt.
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Das Los fallt auf die DEL.

Folgendes Mitglied des Abwasser- und Gewasserunterhaltungsverbandes Mittlere Regnitz
(AGV) wird bestimmt:

Partei Mitglied Vertreter

DEL Hubich Sebastian Heimann Kathrin

6. Schulverband Baiersdorf

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Mitgliedsgemeinden. Vertreter sind
die ersten Birgermeister und die weiteren Gemeinderatsmitglieder. Neben dem Ersten
Blrgermeister stehen der Gemeinde Effeltrich keine Sitze zu.

e  Gesamtmitglieder: 8

e Zu entsendende Mitglieder Gemeinde Effeltrich: 1

e Gesetzliches Mitglied: Erster Burgermeister

e Zu vergebende Ausschusssitze: 0 Gemeinderatsmitglieder

7. Weitere zu besetzende ehrenamtliche Stellen

Folgende weitere ehrenamtliche Stellen sind zu besetzen. Diese Stellen werden nicht nach dem
Starkeverhaltnis vergeben, sondern vom Gemeinderat auf Vorschlag beschlossen.

e Behindertenbeauftragte: 3 Stellen
e Jugendbeauftragte: 4 Stellen
¢ Kindertagesstattenbeauftragte: 2 Stellen
e Seniorenbeauftragte: 2 Stellen
e Ansprechpartner fur Brauchtum- und 3 Stelle
Vereinskoordination

e Schulbeauftragte 2 Stellen
e Energiebeauftragte 1 Stellen

Zur Kenntnis genommen

Bestellung der/des Vorsitzenden des

12 Rechnungspriifungsausschusses

GemalR § 2 Abs. 2 Satz 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen
Gemeindeverfassungsrechts fuhrt den Vorsitz im Rechnungsprifungsausschuss ein vom
Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied.
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Die Mitglieder des Rechnungsprufungsausschusses sind berufen worden. Von diesen
Mitgliedern ist ein Mitglied zum/r Vorsitzenden zu bestellen.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschliel3t Christine Bertholdt zur Vorsitzenden des
Rechnungsprifungsausschusses zu bestellen.

Einstimmig beschlossen Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14 Personlich beteiligt: 1

Bestellung eines/r Behindertenbeauftragten fir die Wahlperiode

16 5026-2032

Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief3t, dass zwei Behindertenbeauftragte bestellt werden. Der
Gemeinderat beschlielt

- Wolfgang Erner

- Simon Wager

- Stephanie Herzog

als Behindertenbeauftragte der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

17 Bestellung von Jugendbeauftragten fiur die Wahlperiode 2026-2032

Die Jugendbeauftragten sollen Verbindungspersonen zwischen der Gemeinde bzw. dem
Gemeinderat und jungen Menschen in der Gemeinde sein. Die Beauftragten sollen die
Infrastruktur der Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde férdern und unterstiitzen. Weiterhin
sollen sie die Anliegen und Aktivitaten der Jugendarbeit starken und informieren sowie
Jugendliche beraten.

Als Jugendbeauftragte kénnen Mitglieder des Gemeinderates oder andere Personlichkeiten
bestellt werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschliefl3t, dass vier Jugendbeauftragte bestellt werden. Der Gemeinderat
beschlief3t
- Johannes Steinert
- Jan Leuthauser
- Corinna Meister
- Timo Kowalewski
als Jugendbeauftragte der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Bestellung von zwei Kindertagesstattenbeauftragten fir die

- Wahlperiode 2026-2032

Aufgaben der Beauftragten sind die Bearbeitung der Belange der Kindertagesstatte
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Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief3t, dass zwei Kindertagesstattenbeauftragte bestellt werden. Der
Gemeinderat beschliel3t

- Heidemarie Dittrich

- Corinna Meister

als Kindertagesstattenbeauftragte der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.
Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Bestellung von zwei Seniorenbeauftragten fir die Wahlperiode

£ 2026-2032

Die Beauftragten sollen Ansprechpartner fir die Senioren sein und sollen die Interessen der
Senioren vertreten. Des Weiteren gehort zu den Aufgaben die Durchfuhrung der gemeindlichen
Veranstaltungen fir die Senioren.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschliel3t, dass zwei Seniorenbeauftragte bestellt werden. Der Gemeinderat
beschlielt

- Maximilan Venzke

- Stephanie Herzog

als Seniorenbeauftragte der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.
Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Bestellung von zwei Schulbeauftragten fiir die Wahlperiode 2026-

2 2032

Die Beauftragten sollen Ansprechpartner fur die Schule sein und sollen die Interessen der
Schule vertreten.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschlie3t, dass drei Schulbeauftragte bestellt werden. Der Gemeinderat
beschlielt

- Corinna Meister

- Sebastian Hubich

- Marco Huppmann

als Schulbeauftragte der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.
Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Bestellung eines zentralen Ansprechpartners fiir Brauchtums- und

2l Vereinskoordination fiir die Wahlperiode 2026-2032

Die Jugend- und Vereinsarbeit soll starker unterstutzt werden. Die Vereinsbedurfnisse sollen
gebiindelt und als Plattform flir den Bedarfsaustausch fungieren.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliel3t, dass drei Ansprechpartner fir Brauchtums- und
Vereinskoordination bestellt werden sollen.
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Der Gemeinderat beschliel3t,
- Stephanie Herzog
- Marco Huppmann
- Jorg Nitzel
als Ansprechpartner fir Brauchtums—und Vereinskoordination zu bestellen.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Bestellung von zwei Energiebeauftragten fiir die Wahlperiode 2026-

22 5032

Die Energiebeauftragten dienen als direkte Ansprechpartner zum Thema Energiewende in der
Gemeinde.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschlief3t, dass ein Energiebeauftragter bestellt wird. Der Gemeinderat
beschlieft:
- Jens Herzog
als Energiebeauftragten der Gemeinde Effeltrich zu bestellen.

Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Vollzug der Geschaftsordnung; Bekanntgabe von Beschliissen aus

23 der nichtsffentlichen Sitzung vom 13.04.2026

Der Vorsitzende des Gemeinderates gibt folgende Punkte aus der nichtéffentlichen Sitzung vom
13.04.2026 bekannt.

1 Genehmigung der nichtoffentlichen Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2026
2 Feststellung der Widmung der Uberwiegenden Arbeitskraft des 1. Blrgermeisters der

Tatigkeit als ehrenamtlicher 1. Blirgermeister der Gemeinde Effeltrich im Amtszeitraum
01.05.2020 bis 30.04.2026

3 Rathausumbau; Bevollmachtigung zur Vergabe, Estricharbeiten

4 Vorkaufsrecht; Entscheidung Uber die Ausiibung eines Vorkaufsrechts

5 Gewasserumverlegung; Neubau der Bachverrohrung Gaiganz; Ingenieurvertrag

6 Grundsticksangelegenheiten Gemeinde Effeltrich

7 OrtsstralRen Effeltrich, Ausbesserungsarbeiten in Gaiganz, Vergabe von Tiefbauarbeiten
8 Anfragen und Winsche, Sonstiges

Zur Kenntnis genommen

24 Genehmigung der 6ffentlichen Niederschrift vom 13.04.2026

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der o. a. Niederschrift zu.
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Einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

25 Anfragen und Wiinsche, Sonstiges

=

Einladung Schutzenverein Frankonia

2. Windrader, Ausschussitzung des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken West, es
wurde beschlossen Poxdorf und Pinzberg als Vorranggebiete zu benennen

3. Warmeplanung Effeltrich, Vorbereitung nachste Gemeinderatssitzung

4. Freies Umherlaufen von Hunden, Regelung im Mitteilungsblatt und Hinweis

Zur Kenntnis genommen
Mit Dank fir die gute Mitarbeit schliel3t Erster Birgermeister Peter Lepper um 22:00 Uhr die

offentliche 1.Sitzung des Gemeinderates Effeltrich.

Peter Lepper Mario Kihlwein
Erster Burgermeister Schriftfihrung

1.Sitzung des Gemeinderates Effeltrich vom 18.05.2026 Seite 20



	Öffentliche Sitzung



